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Verordnung 
über die Förderung der Produktion von Elektrizität  
aus erneuerbaren Energien 
(Energieförderungsverordnung, EnFV)  
Änderung vom … 

 
Der Schweizerische Bundesrat 
verordnet: 

I 

Die Energieförderungsverordnung vom 1. November 20171 wird wie folgt geändert: 

Art. 26 Bewirtschaftungsentgelt 
1 Betreiber von Anlagen in der Direktvermarktung erhalten von der Vollzugsstelle pro 
kWh eingespeiste Elektrizität vierteljährlich ein Bewirtschaftungsentgelt für die Ver-
marktungskosten in der Höhe von 0,11 Rp./kWh.  
2 Für Photovoltaikanlagen in der Direktvermarktung wird pro kWh eingespeiste Elekt-
rizität zusätzlich vierteljährlich ein Bewirtschaftungsentgelt für die Ausgleichsener-
giekosten ausgerichtet. 
3 Die Höhe des Bewirtschaftungsentgelts für die Ausgleichsenergiekosten entspricht 
den durchschnittlichen Ausgleichsenergiekosten pro kWh Elektrizität, die im entspre-
chenden Quartal aus allen lastganggemessenen Photovoltaikanlagen eingespeist wird. 
4 Die Ausgleichsenergiekosten für die aus allen lastganggemessenen Photovoltaikan-
lagen eingespeiste Elektrizität werden auf der Grundlage einer vereinfachten Prog-
nose ermittelt und mit dem Faktor 0,4 multipliziert. Die vereinfachte Prognose basiert 
auf der am Vortag aus allen lastganggemessenen Photovoltaikanlagen eingespeisten 
Elektrizität. 
5 Resultiert ein negativer Wert, so beträgt das Bewirtschaftungsentgelt für die Aus-
gleichsenergiekosten 0 Rp./kWh. 
6 Das BFE berechnet und veröffentlicht die Höhe des Bewirtschaftungsentgelts für die 
Ausgleichsenergiekosten vierteljährlich. 
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Art. 108d Übergangsbestimmung zur Änderung vom … 
Für Photovoltaikanlagen in der Direktvermarktung, die bis zum 31. Dezember 2025 
in Betrieb genommen wurden, wird für die Zeit vom 1. Januar 2026 bis zum 
30. Juni 2026 ein Bewirtschaftungsentgelt für die Ausgleichsenergiekosten gestützt 
auf die Regelung nach Artikel 26 berechnet und im dritten Quartal 2026 ausbezahlt. 

II 

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2026 in Kraft.  
… Im Namen des Schweizerischen Bundesrates 

Der Bundespräsident:  
Der Bundeskanzler: Viktor Rossi 
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